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Illegale Abfallentsorgung in und an Gewässern 
 
Grundsätzlich gilt: Abfälle gehören nicht in die Nähe oder in Gewässer, sondern müssen ordnungsge-
mäß entsorgt werden (über Rest- und Biomülltonnen, gelber Sack, Entsorgungszentren, Wertstoffhöfe 
oder Grüngutsammelstellen). Zu Abfällen zählen neben Hausmüll, Bauschutt, Essensreste oder Grün-
schnitt auch Sondermüll, Abwässer und Rückstände von Spritzmitteln.  
 

Warum ist das so problematisch? 
 
Abfälle, Hecken- und Baumschnitt sowie andere Gegenstände in ei-
nem Fließgewässer können Fische und Kleinlebewesen schädigen 
und die Hochwassergefahr verstärken, indem sie den Abflussquer-
schnitt des Gewässers verringern. Zudem können Schadstoffe aus 
Abfällen in den Boden und das Grundwasser gelangen. Bei erhöh-

ten Wasserständen besteht auch die Gefahr, dass Abfall abgeschwemmt wird. Illegale Entsorgung 
schädigt die Umwelt und verursacht hohe Folgekosten, die letztlich die Allgemeinheit trägt.  
 
Welche Bußgelder drohen? 
 

Tatbestand Bußgeldrahmen 

Einbringen von Abfall in oberirdische Gewässer  

- in geringen Mengen oder von geringer Gefährlichkeit 250 – 30.000 € 

- in größeren Mengen oder von erhöhter Gefährlichkeit 1.500 – 50.000 € 

Ablagerung von Abfall   

- Gegenstände des Hausmülls 50 – 800 € 

- Gegenstände des Sperrmülls 100 – 2.500 €  

- Elektro- und Elektronikaltgeräte 50 – 2.500 € 

- Altreifen   100 – 3.000 € 

- Bauschutt, Bau- und Abbruchabfälle 100 – 10.000 € 

Der vollständige Bußgeldkatalog Umwelt ist abrufbar unter:  

https://um.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-um/in-

tern/Dateien/Dokumente/2_Presse_und_Service/Service/Rechts-

vorschriften/181201_Anlage_Bussgeldkatalog-Umwelt.pdf 

 

 

 
Was können Bürger*innen tun? 
Wenn Sie illegale Abfallentsorgung beobachten, melden Sie dies bitte bei der Stadt Blaustein (ord-
nungsamt@blaustein.de) oder beim Landratsamt Alb-Donau-Kreis (E-Mail: 
Umwelt-Arbeitsschutz@alb-donau-kreis.de). Bitte teilen Sie Angaben zum 
Verursacher, zur Tatzeit/-ort sowie Beweismittel wie Bilder und andere 
Nachweise mit. 
 
Hinweis: Illegale Abfallentsorgung ist eine Ordnungswidrigkeit und wird 
konsequent verfolgt. 
Hinweise und Beweisfotos sind oft entscheidend für eine Ahndung und  
die Vermeidung weiterer Schäden. 
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